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Entwurf eines Maßregelvollzugsgesetzes (MVollzG)
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Der Sozialausschuss hat den ihm durch Plenarbeschluss vom 2. Juni 1999 überwie-
senen oben genannten Gesetzentwurf der Landesregierung in mehreren Sitzungen
 - darunter im Rahmen einer Anhörung - zuletzt am 2. Dezember 1999 beraten.

Der Ausschuss empfiehlt dem Landtag einstimmig, den Gesetzentwurf in der Fas-
sung der rechten Spalte der nachstehenden Gegenüberstellung anzunehmen. Ände-
rungen gegenüber dem Gesetzentwurf der Landesregierung sind durch Fettdruck
kenntlich gemacht.

Vorsitzende Frauke Walhorn
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Maßregelvollzugsgesetz (MVollzG)

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Gesetzentwurf der Landesregierung: Ausschussvorschlag:
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Erster Teil
Allgemeines

Erster Teil
Allgemeines

§ 1
Anwendungsbereich; Grundsätze

des Maßregelvollzugs

§ 1
Anwendungsbereich; Grundsätze

des Maßregelvollzugs

(1) Dieses Gesetz regelt den Vollzug frei-
heitsentziehender Maßregeln nach § 63
Abs. 1 und § 64 des Strafgesetzbuchs ein-
schließlich der einstweiligen Unterbringung
nach § 126 a der Strafprozeßordnung.

(1) unverändert

(2) Für den Vollzug einer einstweiligen Unter-
bringung gilt § 4 nur, soweit nicht richterliche
Anordnungen im Einzelfall etwas anderes

(2) Für den Vollzug einer einstweiligen Unter-
bringung gilt § 4 Abs. 2, soweit nicht die
Richterin oder der Richter im Hinblick auf
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bestimmen. §§ 8 bis 12 etwas anderes anordnet.

(3) Im Umgang mit den im Maßregelvollzug
untergebrachten Patientinnen und Patienten
ist auf deren Würde und Lage besondere
Rücksicht zu nehmen. Ihren Wünschen nach
Hilfen soll entsprochen werden. Personen
ihres Vertrauens sind in geeigneter Weise
einzubeziehen.

(3) Im Umgang mit den im Maßregelvollzug
untergebrachten Patientinnen und Patienten
ist auf ihre Rechte, ihre Würde und auf ihr
Befinden besondere Rücksicht zu nehmen.
Ihren Wünschen nach Hilfen und Gestaltung
des Maßregelvollzugs soll nach Möglichkeit
entsprochen werden; Wünsche sollen nach
Möglichkeit in einer Patientenverfügung
vor Behandlungsbeginn festgehalten wer-
den. Personen ihres Vertrauens sind in ge-
eigneter Weise einzubeziehen.

§ 2
Ziele des Maßregelvollzugs

§ 2
Ziele des Maßregelvollzugs

Der Vollzug der Maßregeln ist darauf auszu-
richten, die untergebrachten Personen zur
Erreichung des Vollzugszieles nach § 136
Satz 2 und § 137 des Strafvollzugsgesetzes
insbesondere durch ärztliche, psychothera-
peutische und sonstige geeignete therapeuti-
sche Maßnahmen zu behandeln sowie sie
sozial und beruflich einzugliedern. Er dient
gleichzeitig dem Schutz der Allgemeinheit.

(1) Der Vollzug der Maßregeln ist darauf aus-
zurichten, die untergebrachten Menschen zur
Erreichung des Vollzugszieles nach § 136
Satz 2 und § 137 des Strafvollzugsgesetzes
insbesondere durch ärztliche, psychothera-
peutische und sonstige geeignete therapeuti-
sche Maßnahmen zu behandeln sowie sie
auf eine selbständige Lebensführung au-
ßerhalb einer Fachklinik vorzubereiten und
sozial und beruflich einzugliedern. Er dient
gleichzeitig dem Schutz der Allgemeinheit.

(2) Die Behandlung, Betreuung und Unter-
bringung während des Maßregelvollzugs
haben den aktuellen therapeutischen Er-
fordernissen des Einzelfalls Rechnung zu
tragen. Mitarbeit und Verantwortungsbe-
wußtsein der untergebrachten Menschen
sollen geweckt werden. Der Maßregelvoll-
zug ist so zu gestalten, daß die Vollzugs-
ziele in möglichst kurzer Zeit erreicht wer-
den.

§ 3
Zuständigkeit

§ 3
Zuständigkeit

(1) Die Maßregeln nach § 63 Abs. 1 und § 64
des Strafgesetzbuchs werden von den Fach-
kliniken nach dem Fachklinikgesetz vom
8. Dezember 1995 (GVOBl. Schl.-H. S. 452),
Zuständigkeiten und Ressortbezeichnungen
ersetzt durch Verordnung vom 24. Okto-
ber 1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 652), als
psychiatrische Krankenhäuser und Entzie-
hungsanstalten als deren eigene Aufgaben
vollzogen. Dasselbe gilt für einstweilige Un-
terbringungen nach § 126 a der Strafprozeß-
ordnung.

(1) Die Maßregeln nach § 63 Abs. 1 und § 64
des Strafgesetzbuchs werden von den Fach-
kliniken nach dem Fachklinikgesetz vom
8. Dezember 1995 (GVOBl. Schl.-H. S. 452),
geändert durch Gesetz vom 15. Juni 1999
(GVOBl. Schl.-H. S. 134), Zuständigkeiten
und Ressortbezeichnungen ersetzt durch Ver-
ordnung vom 24. Oktober 1996 (GVOBl.
Schl.-H. S. 652), als psychiatrische Kranken-
häuser und Entziehungsanstalten als deren
eigene Aufgaben vollzogen. Dasselbe gilt für
einstweilige Unterbringungen nach § 126 a
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der Strafprozeßordnung.

(2) Die oberste Landesjustizbehörde regelt im
Einvernehmen mit der obersten Landesge-
sundheitsbehörde die örtliche und sachliche
Zuständigkeit der Fachkliniken in einem Voll-
streckungsplan. Vom Vollstreckungsplan darf
im Einzelfall abgewichen werden, wenn der
Zweck der Unterbringung hierdurch gefördert
wird oder wenn die Abweichung aus Gründen
der Vollzugsorganisation oder aus anderen
wichtigen Gründen erforderlich ist.

(2) Die oberste Landesjustizbehörde regelt im
Einvernehmen mit der obersten Landesge-
sundheitsbehörde die örtliche und sachliche
Zuständigkeit der Fachkliniken in einem Voll-
streckungsplan. Vom Vollstreckungsplan darf
im Einzelfall abgewichen werden, wenn der
Zweck der Unterbringung hierdurch gefördert
wird oder wenn die Abweichung aus Gründen
der Vollzugsorganisation erforderlich ist.

Zweiter Teil
Gestaltung des Maßregelvollzugs

Abschnitt 1
Rechtsstellung und Behandlung
der untergebrachten Personen

Zweiter Teil
Gestaltung des Maßregelvollzugs

Abschnitt 1
Rechtsstellung und Behandlung
der untergebrachten Menschen

§ 4
Entsprechende Anwendung des
Psychisch-Kranken-Gesetzes

§ 4
Rechtsstellung der unterge-

brachten Menschen

(1) Folgende Vorschriften des Psychisch-
Kranken-Gesetzes - PsychKG - vom       1999
(GVOBl. Schl.-H. S.     ) gelten vorbehaltlich
der Absätze 2 bis 5 entsprechend, wobei an
die Stelle des Krankenhauses die Fachklinik
tritt:

(1) Untergebrachte Menschen sind über
ihre Rechte und Pflichten während der
Unterbringung unverzüglich nach der Auf-
nahme aufzuklären; dies betrifft auch das
Beschwerderecht. Diese Informationen
sind ihnen in schriftlicher Form auszuhän-
digen.

§ 12 (Rechtsstellung der untergebrachten
Personen)

§ 14 Abs. 3 und 4 (Ärztliche Eingriffe)

§ 15 (Ordnung im Krankenhaus)

§ 16 (Anwendung besonderer Sicherungs-
maßnahmen)

§ 17 (Unmittelbarer Zwang)

§ 18 (Schriftwechsel)

§ 19 (Pakete)

§ 20 (Telefongespräche)

§ 21 (Besuche)

§ 22 (Dokumentation von Eingriffen).

(2) Die Satzung nach § 15 PsychKG erläßt die
Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer.

(2) Die untergebrachten Menschen unter-
liegen während des Maßregelvollzugs nur
den in diesem Gesetz vorgesehenen Be-
schränkungen ihrer Freiheit. Entsprechen-
de Eingriffe müssen im Hinblick auf die
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Ziele des Maßregelvollzugs oder zur Auf-
rechterhaltung der Sicherheit oder zur Ab-
wendung einer schwerwiegenden Störung
der Ordnung der Fachklinik unerläßlich
sein.

(3) Als besondere Sicherungsmaßnahmen
nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 PsychKG sind zusätz-
lich die Fesselung und die Einzeleinschlie-
ßung zugelassen.

(entfällt)

(4) Ohne daß die Voraussetzungen des § 18
Abs. 2 PsychKG erfüllt sind, kann unbescha-
det des § 18 Abs. 3 PsychKG eine vorherige
Überprüfung der Schriftstücke angeordnet
werden, die von anderen Personen als
Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälten, Notarin-
nen oder Notaren übergeben werden sollen.

(entfällt)

(5) Besuche können unter den Voraussetzun-
gen des § 21 Abs. 2 Satz 1 PsychKG auch
davon abhängig gemacht werden, daß die
Besucherin oder der Besucher sich durchsu-
chen läßt; dies gilt nicht für Verteidigerbe-
suche.

(entfällt)

§ 5
Behandlung, Therapieplan

§ 5
Behandlung, Therapieplan, ärztli-

che Eingriffe

(1) Bei der Aufnahme ist der untergebrach-
te Mensch unverzüglich ärztlich zu unter-
suchen. Die Untersuchung soll auch die
Umstände berücksichtigen, die maßgeb-
lich für die Anordnung der Maßregel waren
und deren Kenntnis für die Erarbeitung
des Therapieplanes notwendig ist.

(1) Eine untergebrachte Person hat Anspruch
auf die notwendige Behandlung. Für sie ist
unter Berücksichtigung ihres Geschlechts,
ihrer Persönlichkeit, ihres Alters, ihres Ent-
wicklungsstandes, ihrer Lebensverhältnisse
und ihrer Störung ein Therapieplan über die
während des Maßregelvollzugs vorgesehenen
therapeutischen Maßnahmen aufzustellen.
Dieser soll insbesondere Angaben enthalten
über

(2) Ein untergebrachter Mensch hat An-
spruch auf die notwendige Behandlung. Für
ihn ist unter Berücksichtigung seines Ge-
schlechts, seiner Persönlichkeit, seines Al-
ters, seines Entwicklungsstandes, seiner
Lebensverhältnisse und seiner Störung un-
verzüglich nach der Untersuchung ein The-
rapieplan über die während des Maßregelvoll-
zugs vorgesehenen therapeutischen Maß-
nahmen aufzustellen. Dieser soll insbesonde-
re Angaben enthalten über

1. die Behandlung einschließlich ärztlicher,
medizinischer, psychiatrisch-psychothera-
peutischer, pflegerischer, soziotherapeuti-
scher und heilpädagogischer Behandlung,

1. unverändert

2. die Form der Unterbringung, 2. unverändert
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3. die Teilnahme an Unterrichtsveranstaltun-
gen und an Maßnahmen der beruflichen
Ausbildung, Fortbildung und Umschulung,

3. unverändert

4. Angebote zur Freizeitgestaltung, 4. unverändert

5. die Einbeziehung von der untergebrachten
Person nahestehenden Personen in die
Behandlungsmaßnahme, sofern die unter-
gebrachte Person einwilligt und die Einbe-
ziehung therapeutisch förderlich ist und

5. die Einbeziehung von dem untergebrach-
ten Menschen nahestehenden Personen
in die Behandlungsmaßnahme, sofern der
untergebrachte Mensch einwilligt und die
Einbeziehung therapeutisch förderlich ist
und

6. Vollzugslockerungen, Beurlaubungen und
Maßnahmen zur Vorbereitung der Entlas-
sung.

6. unverändert

Der Therapieplan ist dem Krankheitsverlauf
anzupassen.

Der Therapieplan ist regelmäßig zu überprü-
fen und dem Krankheitsverlauf anzupassen.

(2) Der Therapieplan und spätere Änderungen
sind mit der untergebrachten Person und,
wenn sie gesetzlich vertreten wird, auch mit
der gesetzlichen Vertreterin oder dem gesetz-
lichen Vertreter zu erörtern. Die Erörterung mit
der untergebrachten Person kann unterblei-
ben, wenn sich durch eine Erörterung ihr Ge-
sundheitszustand mutmaßlich verschlechtern
würde; dies ist in den über die untergebrachte
Person geführten Aufzeichnungen zu begrün-
den.

(3) Der Therapieplan und spätere Änderungen
sind mit dem untergebrachten Menschen
und, wenn er gesetzlich vertreten wird, auch
mit der gesetzlichen Vertreterin oder dem
gesetzlichen Vertreter zu erörtern. Die Erörte-
rung mit dem untergebrachten Menschen
kann unterbleiben, wenn sich durch eine Er-
örterung sein Gesundheitszustand mutmaß-
lich verschlechtern würde; dies ist in den über
den untergebrachten Menschen geführten
Aufzeichnungen zu begründen.

(3) Bei der Aufnahme ist die untergebrachte
Person unverzüglich ärztlich zu untersuchen.

(4) Alle drei Jahre ist durch eine externe
fachärztliche Begutachtung zu prüfen, ob
die Gründe für die Unterbringung weiterhin
vorliegen.

(5) Ärztliche Eingriffe, die mit Lebensge-
fahr oder erheblicher Gefahr für die Ge-
sundheit des untergebrachten Menschen
verbunden sind, dürfen nur mit seiner
Einwilligung vorgenommen werden. Bei
Volljährigen, welche die Bedeutung und
Tragweite der Behandlung und der Einwil-
ligung nicht beurteilen können, und bei
Minderjährigen ist für die Einwilligung der
Wille der gesetzlichen Vertreterin oder des
gesetzlichen Vertreters maßgebend. Dies
betrifft auch die Erprobung von Arzneimit-
teln und medizinischen Verfahren sowie
die Teilnahme an wissenschaftlichen Stu-
dien.

(6) Ärztliche Eingriffe sind nur dann ohne
Einwilligung zulässig, wenn sie erforder-
lich sind, um von dem untergebrachten
Menschen eine nicht anders abwendbare
gegenwärtige Gefahr einer erheblichen
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Schädigung seiner Gesundheit oder für
sein Leben abzuwenden.

§ 6
Körperliche Durchsuchung

§ 6
Körperliche Durchsuchung

(1) Wenn Tatsachen dafür sprechen, daß
durch die untergebrachte Person eine erhebli-
che Störung der Sicherheit in der Fachklinik
oder eine erhebliche Selbstgefährdung droht,
darf die Person auf Anordnung der oder des
für ihre Behandlung zuständigen Ärztin oder
Arztes durchsucht werden, wenn diese Gefahr
nicht anders abgewendet werden kann.

(1) Wenn Tatsachen dafür sprechen, daß
durch den untergebrachten Menschen eine
erhebliche Störung der Sicherheit in der Fach-
klinik oder eine erhebliche Selbstgefährdung
droht, darf der Mensch auf Anordnung der für
seine Behandlung zuständigen Ärztin oder
des für seine Behandlung zuständigen
Arztes durchsucht werden, wenn diese Gefahr
nicht anders abgewendet werden kann.

(2) Unter den Voraussetzungen des Absat-
zes 1 ist eine mit einer ganzen oder teilweisen
Entkleidung verbundene körperliche Durchsu-
chung zulässig. Sie muß in einem geschlos-
senen Raum durchgeführt werden; andere
Patientinnen oder Patienten dürfen nicht an-
wesend sein. Frauen und Mädchen sollen nur
durch weibliches Personal, Männer und Jun-
gen nur durch männliches Personal durch-
sucht werden. Über die Durchsuchung nach
Satz 1 bis 3 ist ein von der Ärztin oder dem
Arzt zu unterzeichnendes Protokoll zu ferti-
gen, das der untergebrachten Person zur
Kenntnis zu geben und zu den Krankenakten
zu nehmen ist.

(2) Unter den Voraussetzungen des Absat-
zes 1 ist eine mit einer ganzen oder teilweisen
Entkleidung verbundene körperliche Durchsu-
chung zulässig. Sie muß in einem geschlos-
senen Raum durchgeführt werden; andere
Patientinnen oder Patienten dürfen nicht an-
wesend sein. Frauen und Mädchen sollen nur
durch weibliches Personal, Männer und Jun-
gen nur durch männliches Personal durch-
sucht werden. Über die Durchsuchung nach
Satz 1 bis 3 ist ein von der Ärztin oder dem
Arzt zu unterzeichnendes Protokoll zu ferti-
gen, das dem untergebrachten Menschen zur
Kenntnis zu geben und zu den Krankenakten
zu nehmen ist.

§ 7
Anwendung besonderer Siche-

rungsmaßnahmen

(1) Ein untergebrachter Mensch darf zeit-
weise durch eine Maßnahme nach Absatz 2
in seiner körperlichen Bewegungsfreiheit
beschränkt werden, wenn und solange die
Gefahr besteht, daß er

1. gegen Personen gewalttätig wird oder

2. sich selbst tötet oder erheblich verletzt.

Eine Maßnahme hat zu unterbleiben, wenn
die Gefahr auch anders abgewendet wer-
den kann oder ein durch die Maßnahme zu
erwartender Schaden erkennbar außer
Verhältnis zu dem angestrebten Erfolg
steht. Der von einer Maßnahme betroffene
Mensch ist ständig in geeigneter Weise zu
betreuen.

(2) Besondere Sicherungsmaßnahmen
dienen der Beschränkung der körperlichen
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Bewegungsfreiheit durch mechanische
Vorrichtungen oder auf andere Weise, ins-
besondere durch

1. Fixierung oder Fesselung,

2. Einzeleinschließung oder

3. Ruhigstellung durch Medikamente.

(3) Eine Maßnahme nach Absatz 2 ist vor
ihrer Anwendung anzukündigen. Die An-
kündigung darf nur dann unterbleiben,
wenn die Umstände sie nicht zulassen.

(4) Eine Maßnahme nach Absatz 2 darf nur
von einer Ärztin oder einem Arzt aufgrund
eigener Untersuchung befristet angeord-
net werden. Bei Gefahr im Verzug darf eine
Fixierung, Fesselung oder Einzeleinschlie-
ßung auch von einer therapeutischen Mit-
arbeiterin oder einem therapeutischen Mit-
arbeiter angeordnet werden; die Entschei-
dung einer Ärztin oder eines Arztes ist un-
verzüglich herbeizuführen. Soll eine solche
Maßnahme über zwölf Stunden hinaus
andauern oder nach weniger als zwölf
Stunden erneut angeordnet werden, so ist
außerdem die Zustimmung der ärztlichen
Leitung der Fachklinikabteilung erforder-
lich.

(5) Bei Maßnahmen nach Absatz 2 sind
mindestens aufzuzeichnen:

1. die Ankündigung oder ihr Unterbleiben,

2. die Gründe für die Anordnung,

3. die Art und der Beginn,

4. die Art der Betreuung sowie

5. die Verlängerung und das Ende.

Die Aufzeichnung erfolgt durch die Ärztin
oder den Arzt und ist zu den Krankenakten
zu nehmen.

§ 8
Unmittelbarer Zwang

(1) Anordnungen nach diesem Gesetz dür-
fen von Vollzugskräften nach § 252 des
Landesverwaltungsgesetzes im Wege des
unmittelbaren Zwangs nach § 251 Abs. 1
Nr. 1 und 2 des Landesverwaltungsgeset-
zes gegenüber untergebrachten Menschen
durchgesetzt werden. Die Anwendung des
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unmittelbaren Zwangs ist mündlich anzu-
drohen.

(2) Das Recht zur Anwendung unmittelba-
ren Zwangs aufgrund anderer Vorschriften
bleibt unberührt.

§ 9
Eingriffe in das Brief-, Post-

und Fernmeldegeheimnis und
Besuchsrechte

(1) Die für die Behandlung verantwortliche
Ärztin oder der für die Behandlung ver-
antwortliche Arzt darf im Einzelfall Über-
wachungen, Einschränkungen oder Unter-
sagungen des Schriftwechsels, bei Pake-
ten, Telefongesprächen und Besuchen
(§§ 10 bis 13) nur dann anordnen, wenn
Tatsachen dafür sprechen, daß bei freien
Schriftwechseln, Paketempfängen, Tele-
fongesprächen und Besuchen aufgrund
der Krankheit erhebliche Nachteile für den
Gesundheitszustand des untergebrachten
Menschen zu erwarten sind oder der
Zweck der Unterbringung gefährdet wer-
den könnte.

(2) Wenn der Verdacht besteht, daß mit
einem Schriftstück unzulässigerweise Ge-
genstände übergeben werden sollen, kann
die für die Behandlung verantwortliche
Ärztin oder der für die Behandlung ver-
antwortliche Arzt die vorherige Überprü-
fung von Schriftstücken auch anordnen,
wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1
nicht erfüllt sind. Dies gilt nur für Schrift-
stücke, die gefaltet oder in einen Umschlag
eingelegt sind und von anderen Personen
als Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälten,
Notarinnen oder Notaren übergeben wer-
den sollen.

(3) Einzelheiten regeln die §§ 10 bis 13.

§ 10
Schriftwechsel

(1) Untergebrachte Menschen sind berech-
tigt, Schriftwechsel zu führen.

(2) Nicht überwacht wird der Schriftwech-
sel eines untergebrachten Menschen mit

1. seiner anwaltlichen und gesetzlichen
Vertretung und seiner Betreuerin oder
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seinem Betreuer,

2. Behörden, Gerichten, Seelsorgerinnen
und Seelsorgern sowie Mitgliedern der
Anliegenvertretung,

3. Volksvertretungen des Bundes und der
Länder sowie deren Mitgliedern,

4. Vertretungskörperschaften der Ge-
meinden und Gemeindeverbände sowie
deren Mitgliedern,

5. der Europäischen Kommission für
Menschenrechte und

6. bei ausländischen Staatsbürgerinnen
und Staatsbürgern auch mit der kon-
sularischen oder diplomatischen Ver-
tretung des Heimatlandes.

§ 11
Pakete

(1) Untergebrachte Menschen sind berech-
tigt, Pakete abzusenden und zu empfan-
gen.

(2) Der Inhalt von Paketen kann in Gegen-
wart des untergebrachten Menschen dar-
aufhin überprüft werden, ob darin

1. Schreiben oder sonstige Nachrichten
oder

2. Gegenstände, deren Besitz den Zweck
des Maßregelvollzugs oder die Sicher-
heit oder das geordnete Zusammenle-
ben in der Fachklinik gefährden würde,

enthalten sind.

(3) Auf Schreiben oder sonstige Nachrich-
ten, die in Paketen enthalten sind, sind § 9
Abs. 2 und § 10 anzuwenden. Enthält ein
Paket Gegenstände der in Absatz 2 Nr. 2
genannten Art, so sind diese Gegenstände
der Absenderin oder dem Absender oder
der Eigentümerin oder dem Eigentümer
zurückzugeben. Ist dies nicht möglich oder
aus besonderen Gründen nicht zweckmä-
ßig, so sollen sie aufbewahrt oder an eine
von dem untergebrachten Menschen oder
seiner gesetzlichen Vertreterin oder sei-
nem gesetzlichen Vertreter benannte Per-
son versandt werden, soweit dies nach Art
und Umfang möglich ist.
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(4) Eine Maßnahme nach Absatz 3 ist auch
gegenüber der Absenderin oder dem Ab-
sender bekanntzugeben und zu begrün-
den.

§ 12
Telefongespräche

(1) Untergebrachte Menschen sind berech-
tigt, Telefongespräche zu führen.

(2) Eine Überwachung, Einschränkung
oder Untersagung von Telefongesprächen
mit den in § 10 Abs. 2 genannten Stellen
findet nicht statt.

(3) Telefongespräche dürfen nur dadurch
überwacht werden, daß eine Mitarbeiterin
oder ein Mitarbeiter der Fachklinik in Ge-
genwart des untergebrachten Menschen
den Gesprächsverlauf verfolgt und das
Gespräch mithört. Wird ein Telefonge-
spräch überwacht, so ist die Gesprächs-
partnerin oder der Gesprächspartner zu
Beginn des Gesprächs darüber zu unter-
richten. Die Fortsetzung des Gesprächs
kann nur unter den Voraussetzungen des
§ 9 Abs. 1 untersagt werden.

§ 13
Besuche

(1) Untergebrachte Menschen sind berech-
tigt, entsprechend den Besuchsregelungen
Besuch zu empfangen oder abzulehnen.

(2) Besuche können unter den Vorausset-
zungen des § 9 Abs. 1 auch davon abhän-
gig gemacht werden, daß die Besucherin
oder der Besucher sich durchsuchen läßt;
dies gilt nicht für Verteidigerbesuche.

(3) Wird ein Besuch auf Grund einer An-
ordnung nach § 9 Abs. 1 überwacht, so
sind der untergebrachte Mensch und die
Besucherin oder der Besucher zu Beginn
des Besuchs darüber zu unterrichten.

(4) Besuche durch die gesetzliche Vertrete-
rin oder den gesetzlichen Vertreter des
untergebrachten Menschen, durch Be-
treuerinnen oder Betreuer, durch Rechts-
anwältinnen, Rechtsanwälte, Notarinnen
oder Notare in einer den untergebrachten
Menschen betreffenden Rechtssache und
durch eine Seelsorgerin oder einen Seel-
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sorger dürfen zahlenmäßig nicht be-
schränkt werden. Bei diesen Besuchen
dürfen Schriftstücke, die mit dem Anlaß
des Besuches im Zusammenhang stehen,
übergeben werden; § 9 Abs. 2 findet An-
wendung.

(5) Andere Gegenstände als Schriftstücke
dürfen bei Besuchen nur mit Erlaubnis
übergeben werden.

§ 14
Dokumentation von Eingriffen

Soweit in den §§  10 bis 13 keine weiterge-
henden Regelungen enthalten sind, sind
die Anordnung der Überwachung, Ein-
schränkung und Versagung hinsichtlich

1. des Schriftwechsels,

2. der Pakete,

3. von Telefongesprächen und

4. von Besuchen,

ihre Gründe und die Durchführung aufzu-
zeichnen; die Aufzeichnung ist ebenso wie
eine Stellungnahme des untergebrachten
Menschen zu den Krankenakten zu neh-
men. Der untergebrachte Mensch und ge-
gebenenfalls seine gesetzliche Vertreterin
oder sein gesetzlicher Vertreter erhalten
auf Verlangen Einsicht in die Aufzeichnun-
gen nach § 24 Abs. 2.

§ 15
Ordnung in der Fachklinik

Die den untergebrachten Menschen oblie-
genden Pflichten, ihre Rechte sowie die
Grundsätze zur Ausübung des Hausrech-
tes und zur Ordnung in der Fachklinik sind
in einer Hausordnung näher zu bestim-
men. Die Hausordnung erläßt die Ge-
schäftsführerin oder der Geschäftsführer
mit Zustimmung des Verwaltungsrats. In
ihr sind insbesondere zu regeln:

1. die Einbringung und Verwahrung von
Geld, Wertsachen und anderen Gegen-
ständen,

2. die Ausgestaltung der Räume,

3. die Einkaufsmöglichkeiten,
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4. ein Rauchverbot,

5. ein Alkoholverbot,

6. ein Verbot der Einnahme mitgebrachter
oder beschaffter Medikamente,

7. die Besuchszeiten,

8. die Freizeitgestaltung und

9. der Aufenthalt im Freien.

Die Hausordnung ist den untergebrachten
Menschen bekanntzugeben und in schrift-
licher Form auszuhändigen. Sie ist an all-
gemein  zugänglichen Stellen in der Fach-
klinik auszuhängen oder auszulegen.

§ 7
Anliegenvertretung

§ 16
Anliegenvertretung

(1) Die oberste Landesgesundheitsbehörde
bestellt für die im Maßregelvollzug unterge-
brachten Personen eine Patientenfürspreche-
rin und ihren Vertreter oder einen Patienten-
fürsprecher und seine Vertreterin, die nicht
Mitarbeiterin oder Mitarbeiter einer Fachklinik
sein dürfen, als Anliegenvertretung.

(1) Die oberste Landesgesundheitsbehörde
bestellt für die im Maßregelvollzug unterge-
brachten Menschen eine Patientenfürspre-
cherin und ihren Vertreter oder einen Patien-
tenfürsprecher und seine Vertreterin, die nicht
Mitarbeiterin oder Mitarbeiter einer Fachklinik
sein dürfen, als Anliegenvertretung.

(2) Die Anliegenvertretung soll die Fachklini-
ken in regelmäßigen Abständen besuchen
und prüfen, ob die Rechte der untergebrach-
ten Personen gewahrt werden und der Zweck
der Unterbringung erfüllt wird. Sie wirkt bei
der Gestaltung der Unterbringung beratend
mit. Aufgabe der Anliegenvertretung ist es,
Anregungen und Beschwerden der unterge-
brachten Personen entgegenzunehmen und
zu prüfen. Die Anliegenvertretung kann zu
einem Besuch weitere geeignete Personen
hinzuziehen, die nicht in der besuchten Fach-
klinik beschäftigt sind.

(2) Die Anliegenvertretung soll die Fachklini-
ken mindestens zweimal jährlich besu-
chen; die Besuche können unangemeldet
erfolgen. Zwischen zwei Besuchen dürfen
nicht mehr als sechs Monate liegen. Es ist
sicherzustellen, daß die Anliegenvertre-
tung auch zwischen den Besuchen für An-
liegen und Beschwerden erreichbar ist. Die
Anliegenvertretung soll prüfen, ob die
Rechte der untergebrachten Menschen ge-
wahrt  und die Ziele des Maßregelvollzugs
beachtet werden. Sie wirkt bei der Gestal-
tung der Unterbringung beratend mit. Aufgabe
der Anliegenvertretung ist es, Anregungen
und Beschwerden der untergebrachten Men-
schen entgegenzunehmen und zu prüfen. Die
Anliegenvertretung kann zu einem Besuch
weitere geeignete Personen hinzuziehen, die
nicht in der besuchten Fachklinik beschäftigt
sind.

(3) In den Fachkliniken ist durch Aushang an
geeigneter Stelle unter Bekanntgabe des Na-
mens und der Anschrift der Mitglieder der
Anliegenvertretung auf die Anliegenvertretung
und ihre Aufgaben hinzuweisen.

(3) unverändert
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(4) Der Anliegenvertretung ist ungehinderter
Zugang zu den Fachkliniken zu gewähren; ihr
sind die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
Personenbezogene Auskünfte bedürfen der
Zustimmung der betroffenen untergebrachten
Personen. Bei den Besuchen ist den unterge-
brachten Personen auch Gelegenheit zu ge-
ben, in Abwesenheit von Mitarbeiterinnen
oder Mitarbeitern der Fachklinik Wünsche und
Beschwerden vorzutragen. Die Fachklinik hat
die Anliegenvertretung bei ihrer Tätigkeit zu
unterstützen.

(4) Der Anliegenvertretung ist ungehinderter
Zugang zu den Fachkliniken zu gewähren; ihr
sind die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
Personenbezogene Auskünfte bedürfen der
Zustimmung der betroffenen untergebrachten
Menschen. Bei den Besuchen ist den unter-
gebrachten Menschen auch Gelegenheit zu
geben, in Abwesenheit von Mitarbeiterinnen
oder Mitarbeitern der Fachklinik Wünsche und
Beschwerden vorzutragen.

(5) Über ihre Tätigkeit berichtet die Anliegen-
vertretung der obersten Landesgesundheits-
behörde (Absatz 1) mindestens einmal jähr-
lich.

(5) unverändert

(6) Für die Tätigkeit in der Anliegenvertretung
und für die nach Absatz 2 hinzugezogenen
Personen gelten die Vorschriften für ehren-
amtliche Tätigkeit. Für die Tätigkeit in der An-
liegenvertretung ist eine Amtsdauer von min-
destens vier und höchstens sechs Jahren
festzulegen; Wiederbestellung ist zulässig.
Die Anliegenvertretung bleibt nach Ablauf
ihrer Amtsdauer bis zum Amtsantritt der neu-
en Anliegenvertretung im Amt.

(6) unverändert

(7) Die Fachklinik Neustadt führt die Ge-
schäfte der Anliegenvertretung. Die Kosten
gehören zu den Kosten des Maßregelvoll-
zugs.

(7) Die Fachklinik hat die Anliegenvertre-
tung bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen.
Die Anliegenvertretung kann für die orga-
nisatorische Erfüllung ihrer Aufgaben, ins-
besondere für Schreibarbeiten, Postver-
sand und Telefongespräche, die Hilfe der
Fachklinik in Anspruch nehmen. Die da-
durch entstehenden Kosten gehören zu
den Kosten des Maßregelvollzugs.

Abschnitt 2
Vollzugslockerungen, offener

Vollzug, Bewährung

Abschnitt 2
Vollzugslockerungen, offener

Vollzug, Bewährung

§ 8
Vollzugslockerungen, offener

Vollzug

§ 17
Vollzugslockerungen, offener

Vollzug

(1) Das Maß des Freiheitsentzugs richtet sich
nach dem Erfolg der Behandlung. Gefährdun-
gen der Allgemeinheit, die von der unterge-
brachten Person ausgehen können, sind zu
berücksichtigen. Der Vollzug der Maßregel
darf nur gelockert werden, wenn zu erwarten
ist, daß

(1) Das Maß des Freiheitsentzugs richtet sich
nach dem Erfolg der Behandlung. Gefährdun-
gen der Allgemeinheit, die von dem unterge-
brachten Menschen ausgehen können, sind
zu berücksichtigen. Der Vollzug der Maßregel
darf nur gelockert werden, wenn zu erwarten
ist, daß

1. dadurch die Ziele des Maßregelvollzugs 1. unverändert
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gefördert werden und

2. die untergebrachte Person die ihr einge-
räumten Möglichkeiten mutmaßlich nicht
mißbrauchen, insbesondere die Allge-
meinheit nicht gefährden wird.

2. der untergebrachte Mensch die ihm ein-
geräumten Möglichkeiten mutmaßlich
nicht mißbrauchen, insbesondere die All-
gemeinheit nicht gefährden wird.

(2) Als Vollzugslockerung kann insbesondere
zugelassen werden, daß untergebrachte Per-
sonen

(2) Als Vollzugslockerung kann insbesondere
zugelassen werden, daß untergebrachte
Menschen

1. regelmäßig einer Beschäftigung außer-
halb des geschlossenen Vollzugs

1. unverändert

a) unter Aufsicht einer Mitarbeiterin oder
eines Mitarbeiters der Fachklinik (Au-
ßenbeschäftigung) oder

b) ohne Aufsicht (Freigang)

nachgehen,

2. zu bestimmten Zeiten den geschlossenen
Vollzug

2. unverändert

a) unter Aufsicht einer Mitarbeiterin oder
eines Mitarbeiters der Fachklinik
(Ausführung) oder

b) ohne Aufsicht (Ausgang)

verlassen oder

3. bis zu zwei Wochen Urlaub erhalten. 3. unverändert

Die Nummern 1, 2 Buchst. b sowie die Num-
mer 3 gelten nicht im Vollzug einer einstweiligen
Unterbringung nach § 126 a der Strafprozeß-
ordnung.

Die Nummern 1, 2 Buchst. b sowie die Num-
mer 3 gelten nicht im Vollzug einer einstweiligen
Unterbringung nach § 126 a der Strafprozeß-
ordnung.

(3) Unter den Voraussetzungen des Absat-
zes 1 kann eine untergebrachte Person auch
in eine offene Abteilung einer Fachklinik ver-
legt werden (offener Vollzug).

(3) Unter den Voraussetzungen des Absat-
zes 1 kann ein untergebrachter Mensch
auch in eine offene Abteilung einer Fachklinik
verlegt werden (offener Vollzug).

(4) Ausführung und Ausgang können aus
wichtigen Gründen, insbesondere zur Erledi-
gung persönlicher, familiärer, rechtlicher oder
geschäftlicher Angelegenheiten der unterge-
brachten Person, auch dann zugelassen wer-
den, wenn die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 Satz 3 Nr. 1 nicht erfüllt sind.

(4) Ausführung und Ausgang können aus
wichtigen Gründen, insbesondere zur Erledi-
gung persönlicher, familiärer, rechtlicher oder
geschäftlicher Angelegenheiten des unterge-
brachten Menschen, auch dann zugelassen
werden, wenn die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 Satz 3 Nr. 1 nicht erfüllt sind.

§ 9
Weisungen, Widerruf von Voll-

zugslockerungen und des offenen
Vollzugs

§ 18
Weisungen, Widerruf von Voll-

zugslockerungen und des offenen
Vollzugs

(1) Vollzugslockerungen und Verlegungen in
den offenen Vollzug können mit Weisungen

(1) Vollzugslockerungen und Verlegungen in
den offenen Vollzug können mit Weisungen
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verbunden werden, soweit es zur Förderung
der Ziele des Maßregelvollzugs erforderlich
ist. Untergebrachten Personen kann insbe-
sondere die Weisung erteilt werden,

verbunden werden, soweit es zur Förderung
der Ziele des Maßregelvollzugs erforderlich
ist. Untergebrachten Menschen kann insbe-
sondere die Weisung erteilt werden,

1. die seelische Störung, die zur Anordnung
der Maßregel geführt hat, behandeln zu
lassen,

1. unverändert

2. sich von einer bestimmten Stelle oder
Person beaufsichtigen zu lassen,

2. unverändert

3. Anordnungen über den Aufenthalt oder ein
bestimmtes Verhalten außerhalb der
Fachklinik zu befolgen und

3. unverändert

4. in bestimmten Abständen in die Fachklinik
zurückzukehren.

4. unverändert

(2) Vollzugslockerungen und Verlegungen in
den offenen Vollzug können widerrufen wer-
den, wenn

(2) Vollzugslockerungen und Verlegungen in
den offenen Vollzug können widerrufen wer-
den, wenn

1. Umstände eintreten oder bekannt werden,
die eine Versagung gerechtfertigt hätten
oder

1. unverändert

2. untergebrachte Personen die Lockerungen
des Maßregelvollzugs mißbrauchen oder
Weisungen nicht nachkommen.

2. untergebrachte Menschen die Lockerun-
gen des Maßregelvollzugs mißbrauchen
oder Weisungen nicht nachkommen.

§ 10
Beteiligung der Vollstreckungsbe-

hörde

§ 19
Beteiligung der Vollstreckungsbe-

hörde

(1) Die Fachklinik benachrichtigt die Vollstrek-
kungsbehörde rechtzeitig vor dem beabsich-
tigten Beginn über

(1) unverändert

1. eine Außenbeschäftigung,

2. Freigang,

3. Ausgang,

4. die Verlegung in den offenen Vollzug oder

5. Urlaub bis zu drei Tagen

und damit verbundene Weisungen.

Urlaub von mehr als drei Tagen ist nach An-
hörung und unter Benachrichtigung der Voll-
streckungsbehörde zulässig.

(2) Die Vollstreckungsbehörde kann innerhalb
von vier Wochen nach dem Zugang der Be-
nachrichtigung gegen eine Maßnahme nach
Absatz 1 Nr. 1 bis 5 Bedenken erheben und
hinsichtlich der Art der Maßnahme oder einer

(2) unverändert
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Weisung Änderungen vorschlagen.

(3) Die Fachklinik ist an Bedenken und Vor-
schläge der Vollstreckungsbehörde nicht ge-
bunden. Die Gründe der Nichtberücksichti-
gung sind der Vollstreckungsbehörde mitzu-
teilen und zur Krankenakte zu nehmen.

(3) unverändert

(4) Die Fachklinik unterrichtet die Vollstrek-
kungsbehörde über den Widerruf einer Maß-
nahme nach Absatz 1.

(4) unverändert

§ 11
Anregung einer Aussetzung zur

Bewährung

§ 20
Anregung einer Aussetzung zur

Bewährung

Die Fachklinik unterrichtet die Vollstreckungs-
behörde, sobald es nach ihrer Beurteilung
geboten ist, die Vollstreckung der Unterbrin-
gung zur Bewährung auszusetzen.

unverändert

Abschnitt 3
Vorverfahren

Abschnitt 3
Vorverfahren

§ 12
Verwaltungsvorverfahren vor ei-
nem Antrag auf gerichtliche Ent-

scheidung

§ 21
Verwaltungsvorverfahren vor ei-
nem Antrag auf gerichtliche Ent-

scheidung

(1) Ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung
nach § 109 Abs. 1 und 2 des Strafvollzugsge-
setzes kann erst nach vorausgegangenem
Verwaltungsvorverfahren gestellt werden. Für
die Einleitung eines Verfahrens nach Satz 1
ist eine begründete Beschwerde an die Ge-
schäftsführerin oder den Geschäftsführer der
Fachklinik erforderlich. Mit der Beschwerde
muß eine Maßnahme angefochten oder die
Ablehnung einer beantragten Maßnahme oder
die Unterlassung einer erforderlichen Maß-
nahme beanstandet werden und die Be-
schwerdeführerin oder der Beschwerdeführer
geltend machen, dadurch in ihren oder seinen
Rechten verletzt zu sein. Die Geschäftsführe-
rin oder der Geschäftsführer hat die Be-
schwerde, die Rechtmäßigkeit und Zweck-
mäßigkeit der Maßnahme, ihrer Ablehnung
oder ihrer Unterlassung zu prüfen und einen
Beschwerdebescheid zu erteilen.

(1) unverändert

(2) Die notwendigen Verfahrensregelungen
erläßt die Geschäftsführerin oder der Ge-
schäftsführer durch Satzung, insbesondere
über

(2) Die notwendigen Verfahrensregelungen
erläßt die Geschäftsführerin oder der Ge-
schäftsführer durch Satzung mit Zustim-
mung des Verwaltungsrates, insbesondere
über
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1. die Form einer Beschwerde, 1. unverändert

2. die aufschiebende Wirkung einer Be-
schwerde,

2. unverändert

3. die Beschwerdefrist und ihre Hemmung
und

3. unverändert

4. die Zustellung des Beschwerdebescheids. 4. unverändert

Im Einvernehmen mit der Patientenfürspre-
cherin oder dem Patientenfürsprecher ist ihre
oder seine Beteiligung im Verfahren nach
Absatz 1 Satz 1 zu regeln.

Im Einvernehmen mit der Patientenfürspre-
cherin oder dem Patientenfürsprecher ist ihre
oder seine Beteiligung im Verfahren nach
Absatz 1 Satz 1 zu regeln.

Dritter Teil
Datenschutz

Dritter Teil
Datenschutz

§ 13
Datenverarbeitung

§ 22
Datenverarbeitung

(1) Auf die Verarbeitung personenbezogener
Daten durch öffentliche Stellen nach diesem
Gesetz findet das Landesdatenschutzgesetz
Anwendung, soweit in Absatz 2 und in den
§§ 14 und 15 abweichende Regelungen nicht
enthalten sind.

(1) Auf die Verarbeitung personenbezogener
Daten durch öffentliche Stellen nach diesem
Gesetz findet das Landesdatenschutzgesetz
Anwendung, soweit in Absatz 2 und in den
§§ 23 und 24 abweichende Regelungen nicht
enthalten sind.

(2) Personenbezogene Daten dürfen nur dann
zur Erfüllung von Aufsichts- und Kontrollbe-
fugnissen sowie Rechnungsprüfung verar-
beitet werden, wenn dies erforderlich ist, weil
die Aufgabe auf andere Weise, insbesondere
mit anonymisierten Daten, nicht oder nur mit
unverhältnismäßigem Aufwand erfüllt werden
kann.

(2) unverändert

(3) Die Fachklinik darf listenmäßig erfassen
und speichern, welche Besucherin oder wel-
cher Besucher zu welchem Zeitpunkt welche
untergebrachte Person besucht hat. Die Daten
sind spätestens nach der Entlassung der un-
tergebrachten Person zu löschen.

(3) Die Fachklinik darf listenmäßig erfassen
und speichern, welche Besucherin oder wel-
cher Besucher zu welchem Zeitpunkt wel-
chen untergebrachten Menschen besucht
hat. Die Daten sind spätestens nach der Ent-
lassung des untergebrachten Menschen zu
löschen.

§ 14
Datenübermittlung an die Fachkli-

niken

§ 23
Datenübermittlung an die Fachkli-

niken

Ärztinnen und Ärzte, Psychologinnen und
Psychologen, Gerichte und Behörden sind
befugt, der Fachklinik Strafurteile, staatsan-
waltliche Ermittlungssachverhalte, psychiatri-
sche und psychologische Gutachten aus ge-
richtlichen oder staatsanwaltlichen Verfahren,
den Lebenslauf und Angaben über die bishe-
rige Entwicklung sowie Angaben über Krank-

Ärztinnen und Ärzte, Psychologinnen und
Psychologen, Gerichte und Behörden sind
befugt, der Fachklinik Strafurteile, staatsan-
waltliche Ermittlungssachverhalte, psychiatri-
sche und psychologische Gutachten aus ge-
richtlichen oder staatsanwaltlichen Verfahren,
den Lebenslauf und Angaben über die bishe-
rige Entwicklung sowie Angaben über Krank-
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heiten, Körperschäden und Verhaltensauffäl-
ligkeiten der untergebrachten Person zu
übermitteln, es sei denn, daß Rechtsvor-
schriften außerhalb der allgemeinen Regelun-
gen über die Berufs- und Amtsverschwiegen-
heit dies untersagen.

heiten, Körperschäden und Verhaltensauffäl-
ligkeiten des untergebrachten Menschen zu
übermitteln, es sei denn, daß Rechtsvor-
schriften außerhalb der allgemeinen Regelun-
gen über die Berufs- und Amtsverschwiegen-
heit dies untersagen.

§ 15
Auskunft

§ 24
Auskunft, Akteneinsicht

Die untergebrachte Person und ihre gesetzli-
che Vertreterin oder ihr gesetzlicher Vertreter
haben Anspruch auf Auskunft über die nach
diesem Gesetz zur untergebrachten Person in
der Fachklinik gespeicherten Daten nach § 18
Abs. 1 bis 3 des Landesdatenschutzgesetzes.
Die Auskunft kann mündlich durch eine Ärztin
oder einen Arzt der Fachklinik erteilt werden.
Die Auskunft kann versagt werden, soweit der
Zweck der Unterbringung wesentlich gefähr-
det würde.

(1) Der untergebrachte Mensch und seine
gesetzliche Vertreterin oder sein gesetzlicher
Vertreter haben Anspruch auf Auskunft über
die nach diesem Gesetz zum untergebrachten
Menschen in der Fachklinik gespeicherten
Daten nach den Vorschriften des Landes-
datenschutzgesetzes. Die Auskunft kann
mündlich durch eine Ärztin oder einen Arzt der
Fachklinik erteilt werden. Die Auskunft kann
versagt werden, soweit der Zweck des Maß-
regelvollzugs wesentlich gefährdet würde.

(2) Auf Wunsch ist dem untergebrachten
Menschen und seiner gesetzlichen Vertre-
terin oder seinem gesetzlichen Vertreter
Akteneinsicht zu gewähren. Die Einsicht
kann versagt werden, soweit der Gesund-
heitszustand des untergebrachten Men-
schen oder der Zweck des Maßregelvoll-
zugs wesentlich gefährdet würden.

Vierter Teil
Schlußvorschriften

Vierter Teil
Schlußvorschriften

§ 16
Einschränkung von Grundrechten

§ 25
Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz werden im Rahmen des
Artikels 19 Abs. 2 des Grundgesetzes die
Rechte auf körperliche Unversehrtheit und auf
Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 des
Grundgesetzes) und auf Unverletzlichkeit des
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses
(Artikel 10 des Grundgesetzes) eingeschränkt.

unverändert

§ 17
Inkrafttreten

§ 26
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2000 in Kraft. Dieses Gesetz tritt am 1. April 2000 in Kraft.


